
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE)

Die wichtigsten Ziele:
 

1.  Freiheit  
   -  durch Beseitigung existenzieller Abhängigkeit

2.  Befreiung von Existenz-Angst

3.  Beseitigung von Armut
   -  durch Mindesteinkommen für jeden

4.  Vermeidung von Arbeitslosigkeit 

5.  Verteilungsgerechtigkeit
   -  Umverteilung von oben nach unten

 

Das Grundeinkommen ist ein individuelles Mindesteinkommen und führt 
zu einer Umverteilung der Einkommen und Umverteilung von Macht.



Definition des deutschen Netzwerk Grundeinkommen:
(www.grundeinkommen.de)

Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft 
bedingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. 

Es muss

1.  die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, *)
2.  einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie
3.  ohne Bedürftigkeitsprüfung und
4.  ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.

Das Grundeinkommen stellt somit eine Form von Mindesteinkommenssicherung dar, die sich von den zur 
Zeit in fast allen Industrienationen existierenden Systemen der bedarfsorientierten Grund- bzw. Mindest-
sicherung wesentlich unterscheidet.
   

Das Grundeinkommen  

  wird an Individuen anstelle von Haushalten gezahlt, 

  steht jedem Individuum unabhängig von sonstigen Einkommen zu, und 

  wird gezahlt, ohne dass eine Arbeitsleistung, Arbeitsbereitschaft oder eine andere Gegenleistung
  verlangt wird.

*)  Ein Grundeinkommen ist nur dann existenz-sichernd, wenn es eine Krankenversicherung
     und eine Pflegeversicherung, also einen Beitrag dafür, einschließt.



Was ist das Bedingungslose Grundeinkommen eigentlich?
 

Das Grundeinkommen ist keine „Sozialleistung“!
 Das bedingungslose Grundeinkommen erhalten alle -  auch Milliardäre.

 Eine Sozialleistung an Milliardäre ist aber weder vorstellbar noch zulässig.

 „Bedingungslos“ heißt vor allem: Es ist nicht an Bedürftigkeit gebunden.

Steuer-finanzierte Sozialleistungen werden nach dem Kriterium Bedürftigkeit gewährt – 

das BGE erhält jeder, ohne Bedingungen, vor allem ohne Bedürftigkeitsprüfung.

Das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt daher auch keine Sozialleistungen und

es entfällt keine einzige Sozialleistung.

Das Grundeinkommen ist eine für alle Bürger gleich hohe 
Steuer-Erstattung.

Dahinter steht ein alternatives, gerechteres und einfacheres Steuer-Konzept:

Steuer-Abzugsbetrag (oder Steuer-Rückzahlung) 
statt (!) 

Steuer-Freibetrag und Steuer-Progression.



Einkommensteuer heute:
Wir kennen heute Einkommensteuern als prozentualen Anteil vom Einkommen. 
Auch wenn der Steuersatz für alle gleich ist, zahlt jeder einen anderen Steuerbetrag – nämlich proportional 
zur Höhe seines Einkommens. 

Dies gilt für alle zu versteuernden Jahres-Einkommen oberhalb von ca. 53.000 €. Alle Einkommen darunter 
werden mit ermäßigten Steuersätzen besteuert, die ersten 8.820 € gar nicht (Grundfreibetrag).
  

Angeblich werden damit Gering-Verdiener entlastet. Tatsächlich ergibt sich eine Steuer-Entlastung von 
0 €  (bei 0 € Einkommen)  bis ca. 1.150 €  (bei allen Einkommen über 60.000 €).

Steuersatz für jeden zusätzlichen Euro

= tatsächlicher Steuersatz

(mit Solidaritätszuschlag: 44,31%)



Es gibt jedoch eine gerechtere Alternative zu 
Freibeträgen und ermäßigten Eingangs-Steuersätzen:

Eine für alle Bürger gleich hohe monatliche Steuer-Erstattung

(wird heute als Steuerabsetz- oder Steuerabzugs-Betrag bezeichnet):

das Grundeinkommen

  Dabei wird an Stelle von Steuerfreibeträgen und allen weiteren 
  Steuerermäßigungen monatlich ein einheitlicher Betrag an jeden
  Bürger ausbezahlt: das Grundeinkommen. 

  Natürlich anstatt  –  nicht zusätzlich zu den heutigen
  Steuerermäßigungen!

  Dafür werden ausnahmslos alle Einkommen mit dem vollen 
  (Spitzen-) Steuersatz besteuert.



Vergleich  Steuerbelastung heute            einheitlicher Steuersatz von 44,31 % + „BGE“

Rechenbeispiel mit den Steuersätzen von 2017 für die Steuerklasse 1:

(=  BGE)



Volkswirtschaftliche Zahlen (2016):

Volkseinkommen 2016 gesamt 2.338 Milliarden €

44,31% Steuer aus Volkseinkommen ergäbe Einnahmen von 1.036 Milliarden €

Einnahmen aus Einkommen- und Körperschaft-Steuer 2016  308 Milliarden €

mögliche Einsparungen bei Sozialausgaben 90  -  170 Milliarden €

Daraus kann ein BGE finanziert werden von monatlich 900 €  -  1.000 €

Damit ist die Frage nach der grundsätzlichen Finanzierbarkeit eines 
bedingungslosen Grundeinkommens beantwortet:
  

Das Bedingungslose Grundeinkommen ist finanzierbar –  
auch in existenzsichernder Höhe !

(mit dem Steuersatz von 44,31 % ist allerdings noch kein Beitrag zu Kranken- und Pflege-
Versicherung finanziert. Es würde jedoch ausreichen, den Steuersatz um den heutigen 
Arbeitnehmer-Beitragssatz zur KV/PV (8 – 10 %) zu erhöhen. 
Wenn die KV-/PV-Beiträge aus dem BGE bezahlt werden, entfallen ja alle bisherigen 
Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeber-Beiträge zur Kranken- und Pflege-Versicherung.









Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens 
auf die bisherigen Systeme der sozialen Sicherung:

 Ein existenzsicherndes bedingungsloses Grundeinkommen muss den Beitrag
 für eine Kranken- und Pflegeversicherung einschließen. Andernfalls wäre
 wegen der Krankenversicherung eine Erwerbstätigkeit unverzichtbar.

Kranken- und Pflegeversicherung:

  Der Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag ist im Grundeinkommen enthalten.

  Daher ist zukünftig weder ein Arbeitnehmer- noch ein Arbeitgeber-Beitrag an die
  Krankenversicherung abzuführen.
 

Daraus folgt

1.  Um den bisherigen Arbeitgeber-Anteil zur Kranken- und zur Pflegeversicherung
  erhöht sich das Brutto-Einkommen des Arbeitnehmers oder Rentners. 

2.  Das zu versteuernde Einkommen der Arbeitnehmer und der Rentner erhöht sich 
  um die bisherigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung –  sowohl um
  die Arbeitnehmer- wie die Arbeitgeber-Anteile. 



Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens 
auf die bisherigen Systeme der sozialen Sicherung:

Renten und Arbeitslosengeld (ALG-1):

● Renten und Arbeitslosengeld werden um den bisherigen Anteil des Versicherungs-
trägers („Arbeitgeber-Anteil“) zur Kranken- und Pflegeversicherung erhöht. 

● Diese Brutto-Rente (sowie das Arbeitslosengeld) wird wie alle anderen Einkommen 
versteuert.
 

Beiträge zur Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung:

● Die Beiträge zur Renten und Arbeitslosenversicherung bleiben unverändert, können 
aber (wie heute ohne Grundeinkommen) bei Bedarf angepasst werden. Mit einem 
Grundeinkommen wird der Anpassungsdruck aber vermutlich viel schwächer.

● Die Arbeitnehmer-Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung werden auch 
zukünftig nicht besteuert und mindern daher das zu versteuernde Einkommen des 
Arbeitnehmers. Sie müssen steuerfrei bleiben, da die daraus finanzierten Renten 
und das Arbeitslosengeld versteuert werden (Vermeidung von Doppel-Besteuerung).



Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens 
auf die bisherigen Systeme der sozialen Sicherung:

unbegründete Befürchtung / Forderung:

Kürzung der gesetzlichen Altersrente, indem das Grundeinkommen 
darauf angerechnet wird.

  Auch wenn dieses sogar von manchen Grundeinkommen-Anhängern gefordert
  wird, ist es aus eigentumsrechtlichen verfassungsmäßigen Gründen vollkommen
  ausgeschlossen.

  Renten-Ansprüche (und andere Versicherungsansprüche) sind privates Eigentum
  wie ein Bankguthaben, Wertpapiere oder Immobilien. Durch Beiträge erworbene
  Rentenansprüche verfallen ebenso wenig wie sonstiges privates Eigentum.
  Außerdem gibt es rechtlich keine Unterschiede zwischen der gesetzlichen und
  privaten Rentenversicherungen.  

  Zukünftige Renten-Beiträge können ebenfalls nicht zur BGE-Finanzierung
  verwendet werden. Wenn damit keine Renten-Ansprüche mehr erworben
  würden, wäre es kein Versicherungsbeitrag mehr, sondern eine Steuer.

Entsprechendes gilt für die Beitrag-finanzierte Arbeitslosen-Versicherung.





Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens 
auf die bisherigen Systeme der sozialen Sicherung:

Sozialleistungen :

Was sind Sozialleistungen - und was nicht?

Keine Sozialleistungen sind:
 Alle sog. Sozialversicherungen: 
 Renten, Arbeitslosengeld, Kranken- und Pflegeversicherung

 Kindergeld

 Steuer-Splitting für Ehepartner 

Sozialleistungen sind staatliche Leistungen, die bei Bedürftigkeit gewährt werden.

 Es gibt darauf keinen Anspruch aus Beitragszahlungen.

 Sie sind ausschließlich aus Steuern finanziert. 

 Eine Sozialleistung ohne Bedürftigkeit wäre verfassungswidrig.



Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens 
auf die bisherigen Systeme der sozialen Sicherung:

Sozialleistungen (z.B. ALG-2, Grundsicherung im Alter, Sozialhilfe):

 Alle Ansprüche auf Sozialleistungen (z.B. Grundsicherung) bleiben erhalten.

 Bei Ermittlung der Anspruchshöhe wird aber das Grundeinkommen berücksichtigt.

Die Folgen:

Fast alle Ansprüche auf Sozialleistungen entfallen, deren Voraussetzung Bedürftigkeit 
ist, da das Grundeinkommen als Einkommen berücksichtigt wird.

Bei der Antragsprüfung für Bedarfsgemeinschaften werden die Grundeinkommen 
aller Personen der Bedarfsgemeinschaft als Einkommen berücksichtigt. 

Mit Grundeinkommen wird es also keine Ansprüche auf ALG-2 oder Grundsicherung 
im Alter geben. 

Beim Wohngeld kann für Alleinstehende in Städten mit sehr hohen Mieten (z.B. in 
München) noch ein geringer Mietzuschuss beansprucht werden. 
Die Kosten dafür sind aber bundesweit vernachlässigbar.


